
Fragen zur Prüfung Strafrecht I 
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Prüfung vom 04.01.23, 09:00 – 11:00 Uhr
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Prüfungsstoff Strafrecht I HS 2022

– Prüfungsstoff ist online abrufbar auf den Webseiten 
der Lehrstühle Godenzi / Tag sowie im OLAT-Kurs 
des Lst. Tag und zusätzlich über den QR-Code 

– https://tinyurl.com/Lehrstuhl-Tag

https://tinyurl.com/Lehrstuhl-Tag
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Inhalt und Aufbau der Prüfung

Fragen:
– «Wird die Prüfung vom Inhalt her identisch sein wie die Prüfung im FS 22? Kann ich 

mich also weiterhin am vom Lehrstuhl Tag publizierten Informationsblatt  
orientieren?»
– Bitte beachten Sie das aktuelle Hinweisblatt.

– «Inwiefern sind Abkürzungen erlaubt?» 
– Gebräuchliche Abkürzungen ohne Weiteres (StGB, StPO, d.h., z.B. etc.)
– Alle anderen: Einmal ausschreiben, in einer Klammer anzeigen, dass künftig eine 

Abkürzung gebraucht wird. Z.B.: Sascha (S) könnte sich gemäss Sachverhalt 
(SV) einer (…)

– Es muss klar sein, wer oder was gemeint ist.
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Bewertung
Frage:
– «Ich wollte mich erkundigen, wie der Multiple-Choice Teil der Prüfung Strafrecht I 

bewertet wird. Gibt es Minus-Punkte oder wie funktioniert dies genau?»

– Im Anschluss an jede Multiple-Choice-Frage finden Sie vier Antwortmöglichkeiten.
– Alle Antwortmöglichkeiten sind als richtig oder falsch zu beurteilen.
– Es ist möglich, dass einige oder alle Antwortmöglichkeiten auf eine Frage richtig 

oder falsch sind.
– Werden alle vier Antwortmöglichkeiten auf eine Frage korrekt beurteilt, werden 2 

Punkte erteilt, bei drei korrekten Antworten noch 1 Punkt.
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Definitionen

Fragen:
– «Reicht es aus, bei der Falllösung an der Prüfung eine Definition einmal 

auszuschreiben und danach jeweils darauf zurückzuverweisen?»

– Verweise auf dieselben Definitionen sind zulässig. Verweise müssen 
allerdings klar und eindeutig an die richtige Stelle führen. 

– «Inwieweit kann man sich an die Definitionen der Prüfung aus dem FS 22 halten?»

– Vgl. Prüfungsstoff 

– «Wie ausführlich sind die Definitionen verlangt: Muss man z.B. bei der Notwehr 
«Rechtswidrigkeit» definieren und einen entsprechenden Artikel angeben?»

– Merkmale, auf die es ankommt, sind zu definieren. Selbstverständlich ist auch der 
einschlägige Artikel zu zitieren. 
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Inhaltliche Fragen
Fragen:
– Muss die natürliche Kausalität und die adäquate Kausalität und die objektive 

Zurechnung geprüft werden oder entweder adäquate Kausalität oder objektive 
Zurechnung?

– Bitte Unterlagen ansehen. 

– Wie ausführlich soll geprüft werden, wenn offensichtlich ist, dass bspw. kein Vorsatz 
vorliegt und Fahrlässigkeit zu prüfen ist?

– Es kommt immer darauf an, was Sie unter „offensichtlich“ verstehen. Wenn keine 
Anhaltspunkte im Sachverhalt zum Vorsatz gegeben sind, dann kann man / frau 
das vermerken und zur Fahrlässigkeitsprüfung gehen (soweit fahrlässiges 
Handeln im konkreten Fall unter Strafe gestellt ist).  
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Weitere Fragen…?

Viel Erfolg bei der Prüfung! 

Ein schönes, ruhiges Weihnachtsfest, 
eine gute Zeit zwischen den Jahren und 
ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2023! 


